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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1979

Norm

AnfO §1

AnfO §8

Rechtssatz

Die Anfechtungsklage hat nur insoferne subsidiären Charakter, als sie nur unter der Voraussetzung des § 8 AnfO

erhoben werden kann. Der subsidiäre Charakter hängt aber nicht davon ab, daß etwa unter anderem sachlichen

Gesichtspunkten gegen den Anfechtungsgegner ein selbständiger Anspruch erhoben werden könnte.
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